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Umsetzung von nicht benötigten Notkreditmitteln innerhalb des Einzelplans 10 und 
Umsetzung von Haushaltsmitteln aus dem Einzelplan 11 zur Bewältigung des 
Fluchtgeschehens gem. § 8 Abs. 20 Haushaltsgesetz 2023 

Sehr geehrter Herr Harms, 

zurzeit werden kontinuierlich ca. 100 Zugänge täglich verzeichnet, in der 40. Kalenderwoche 
hat es ca. 200 Zugänge gegeben. Mit Stand vom 01.10.23 befinden sich 35.215 Kriegsver-
triebene aus der Ukraine in Schleswig- Holstein. Die Zahl der Asylsuchenden liegt mit Stand 
vom 31.08.23 bei 5.607 Personen. Die Unterbringungskapazität der Landesunterkünfte liegt 
aktuell bei 7.800 Plätzen, die sofort beziehbar sind. Stand 10.10.2023 sind hiervon mehr als 
6.000 Plätze belegt. 

Um das aktuelle Fluchtgeschehen zu kontrollieren, ist es zwingend erforderlich, die Plätze 
der Erstaufnahmeeinrichtungen und Landesunterkünfte zeitnah und kurzfristig von 7.800 
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Plätzen um 2.200 Plätze auf 10.000 Plätze zu erweitern. Auf dieses Vorgehen wurde sich 
im Spitzengespräch zwischen der Landesregierung, den Oberbürgermeistern und Landrä-
ten sowie der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände am 09.10.2023 ver-
ständigt. Um möglichst schnell die Erhöhung der entsprechenden Kapazitäten erreichen zu 
können, wird zeitnah die Liegenschaft in Kiel, Niemannsweg als Landesunterkunft herge-
richtet und bereits ab der 47. KW sukzessiv bezogen. Auch besteht die feste Absicht, eine 
Verdichtung in den vorhandenen Landesunterkünften – mit Ausnahme von Boostedt – vor-
zunehmen. In Neumünster betrifft dieses in erster Linie die Erstaufnahmeeinrichtung im 
Haart, wo aktuell unter Hochdruck eine Erweiterung der Kapazitäten im Bereich des angren-
zenden städtischen Grundstücks in der Störstraße geprüft wird. Gleichzeitig werden landes-
weit weitere Standorte und die Hindenburgkaserne auf Eignung geprüft. Haushaltsmittel und 
Personalstellen stehen für die bevorstehenden Umsetzungen bislang nicht bereit.  
Zur Herrichtung und für den Betrieb weiterer 2.200 Plätze werden bis zum Ablauf des 
Haushaltsjahres 2023 4.211,8 T€ einmalige Kosten zur Herrichtung und 31.539,6 T€ lau-
fende Betriebskosten entstehen. Des Weiteren werden 70 kw-Stellen (E9a – E 12) und 42 
Aushilfskräfte, alle befristet bis zum 31.12.2024, benötigt.  
 
Die Mittel i. H. v. 35.751,4 T€ sollen zusätzlich bei den folgenden, vorhandenen Haushalts-
titeln im Kapitel 1009 (MG 07) veranschlagt werden: 
 
Titel Zweckbestimmung Soll 2023 

(alt) in T€ 
Änderung 

in T€ 
Soll 2023 

(neu) in T€ 
427 01 Beschäftigungsentgelte an 

Vertretungs- und Aushilfs-
kräfte (Ukraine-Mittel) 

1.175,9 + 350,0 1.525,9 

428 07  Entgelte der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer (Ukra-
ine Mittel) 
 

1.100,0 + 0,0 1.100,0 

526 07 Dolmetscherkosten (Ukraine-
Mittel) 

1.300,0 + 1.500,0 2.800,0 

533 07  Ausgaben aufgrund von 
Werkverträgen oder anderen 
Auftragsformen (Ukraine-Mit-
tel) 

21.286,7 + 21.123,6 42.410,3 
 

534 03 
(Neuer 
Titel in 
2023) 

Kosten der Rückführung (Uk-
raine-Mittel) 
ARV: 2 Fkt: 235 

0,0 + 195,2 195,2 

534 07 Kosten der Beförderung (Uk-
raine-Mittel) 

357,6 + 379,4 737,0 
 

681 02 Kosten für Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungs-
gesetz an Leistungsempfän-
gerinnen und Leistungsemp-
fänger aus der Ukraine in 
Landesunterkünften (Ukra-
ine-Mittel) 

5.690,0 + 7.991,4 13.681,4 
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812 07 Erwerb von Geräten und 
sonstigen beweglichen Sa-
chen (Ukraine-Mittel) 

1.650,0 + 4.211,8 5.861,8 

 Gesamtsumme 32.560,2 35.751,4 68.311,6 
 
Die zu 70 schaffenden Stellen teilen sich wie folgt auf: 

An-
zahl 

Wertig-
keit 

Dienst-
stelle 

Aufgaben 

3 E 12 LUK Objektleitung (Kiel, Glückstadt + eine noch unbe-
kannte Liegenschaft) 

3 E 10 LUK Stellvertretende Objektleitung (Kiel, Glückstadt + 
eine noch unbekannte Liegenschaft) 

1 E 12 Dez. 14 Dezernatsleitung IT (Trennung Dez. Organisation/IT) 

1 E 10 Dez. 14 Stellvertretende Dezernatsleitung (Trennung Dez. 
Organisation/IT) 

1 E 11 Stab Koordinierungs- und Sonderaufgaben  

54  E 9a LUK Aufnahme, Unterbringung, Betreuung und Weiterlei-
tung 

1 E 9a LaZuF, Dez 
11 

Haushalt 

1 E 9a LaZuF, Dez 
12 

Personal 

1 E 9a LaZuF, Dez 
13 

Organisation. IT, Qualitätssicherung 

2 E 9a LaZuF, Dez 
21 

Integrationsorientierte Verteilung 

2 E 9a LaZuF, Dez 
22 

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

 
Diese Stellen können in 2023 über bereits zur Verfügung gestelltes Budget von 1.100,0 T€ 
abgedeckt werden. 
Zudem soll für das Kapitel 1009 MG 07 der Haushaltsvermerk „Die Titel der Maßnahme-
gruppe 07 sind nicht deckungsfähig.“ durch den Haushaltsvermerk  
„Innerhalb der Maßnahmegruppe 07 sind die Titel 427 01, 428 07, 511 07, 514 07, 518 07, 
526 07, 526 08, 527 07, 533 07, 534 07, 546 07, 681 02, 812 07 gegenseitig deckungsfä-
hig, darüber hinaus sind die Titel der Maßnahmegruppe 07 nicht deckungsfähig. Ansätze, 
die über Bundesmittel finanziert werden, sind von der Deckungsfähigkeit ausgenommen. 
Dies betrifft den Ansatz 79,2 T€ unter Titel 427 01 sowie alle Sollveränderungen, die durch 
Umsetzungen aus dem Titel 1111 – 971 21 „Globale Mehrausgaben zur Finanzierung der 
Kosten des Landes und Kommunen für Unterbringung und Versorgung der Ukraine Flücht-
linge“(Bundesmittel) in den Einzelplan 10 erfolgen.“  
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ersetzt werden. 
 
Eine Teildeckung des aufgeführten Mittelbedarfs in Höhe von 6.659,0 T€ kann aus der 
Umwidmung von nicht mehr benötigen Ukraine-Mitteln bei Titel 1005 – 633 15 (MG 04) 
„Kosten der Eingliederungshilfe (Ukraine-Mittel)“ sowie in Höhe von 309,5 T€ bei Titel 
1012 – 671 03 „Erstattung an Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz 
(Ukraine-Mittel)“ erfolgen. 
Weitere Mittel können aus dem Titel 1012-633 15 (MG 07) „Erstattung von Kosten für Ge-
währung von Jugendhilfe nach Einreise gem. § 89 d SGB VIII“ in Höhe von 7.500,0 T€ ge-
deckt werden. 
 
Es wurde festgestellt, dass für die unter  

Titel 1005 – 633 15 MG 04 – Kosten der Eingliederungshilfe (Ukraine-Mittel) 1.800,0 T€  
Titel 1005 – 633 16 MG 04 – Kosten der Sozialhilfe (Ukraine-Mittel) 3.600,0 T€  
Titel 1009 – 633 10 MG 07 – Aufnahmepauschale (Ukraine Mittel). 7.000,0 T€  
aus dem Ukraine-Notkredit veranschlagten Mittel auch Bundesmittel eingesetzt werden 
können, welche vorrangig zu verwenden sind. Daher werden die Landesmittel aus diesen 
Titeln in Höhe von 12.400,0 T€ an den Titel Epl. 11, 1111 – 971 20 „Vorsorge für Abfede-
rung finanzieller Herausforderungen im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg 
auf die Ukraine“ zurückgeführt und sodann insgesamt Bundesmittel in Höhe von 12.400,0 
T€ an die Titel wie oben aufgeführt über den Titel 1111 – 971 21 „Globale Mehrausgaben 
zur Finanzierung der Kosten des Landes und Kommunen für Unterbringung und Versor-
gung der Ukraine Flüchtlinge“ in den Einzelplan 10 umgesetzt. 
Wenn diesem entsprochen wird, erfolgt die restliche Teildeckung des aufgeführten Mittel-
bedarfes in Höhe von 21.282,9 T€ im Haushaltsjahr 2023 aus dem Einzelplan 11, Titel 
1111 – 971 20 „Vorsorge für Abfederung finanzieller Herausforderungen im Zusammen-
hang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine“. 

 
Der Finanzausschuss wird um Zustimmung zur Umwidmung und Mittelumsetzung, Ände-
rung des Deckungsvermerkes, Einrichtung der Stellen und Einrichtung des neuen Titels 
gebeten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Aminata Touré 

Allgemeine Datenschutzinformationen: 
Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, 
Senioren, Integration und Gleichstellung ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitge-
teilten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union. Weitere Informationen erhalten Sie hier: 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesportal/servicemeta/datenschutz/Datenschutzerklaerung/daten-
schutzerklaerung.html 
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